
 
 
 
 
 

Qualifizierungsförderung für Beschäftigte im Rahmen des ESF (Ziel 2)  

Das Arbeitsmarktservice (AMS) fördert mit dieser Beihilfe die Kosten der Qualifizierungsmaßnahmen von Arbeit-
nehmerInnen. Ziel ist es, einerseits die Beschäftigung von ArbeitnehmerInnen durch Qualifizierung zu sichern 
andererseits die Weiterbildungsaktivitäten für die Arbeitgeber zu erleichtern. (Gültig ab: 1. Jänner 2011) 

 
Wer? 
 
Diese Förderung erhalten alle Arbeit-
geber - ausgenommen sind das Ar-
beitsmarktservice, sonstige juristische 
Personen öffentlichen Rechts, politi-
sche Parteien, der Bund, die Länder, 
die Gemeinden und Gemeindever-
bände sowie radikale Vereine. 
 
Bei Vorlage eines Bildungsplanes 
sind folgende Personen förderbar:  
• ArbeitnehmerInnen ab 45 Jahre,  
• Frauen mit höchstens Lehrausbil-

dung oder mittlerer Schule,  
• WiedereinsteigerInnen,  
• ArbeitnehmerInnen unter 45 Jahre 

im Rahmen von Productiv-Aging-
Konzepten in Qualifizierungsver-
bünden,  

die sich in einem vollversicherungs-
pflichtigen Arbeitsverhältnis bzw. in 
Elternkarenz befinden. 
 
Nicht förderbar sind:  
• UnternehmenseigentümerInnen,  
• Mitglieder der zur Geschäftsfüh-

rung berufenen Organe,  
• ArbeitnehmerInnen in einem un-

kündbaren Arbeitsverhältnis (Be-
amtInnen oder ArbeitnehmerInnen 
in definitiv gestellten Arbeitsver-
hältnissen),  

• Lehrlinge,  
• überlassene ArbeiterInnen von 

gewerblichen Arbeitskräfteüber-
lassern, für die der Kollektivver-
trag für das Gewerbe der Arbeits-
kräfteüberlassung gilt. 

 

Was? 
 
Gefördert wird die Teilnahme an Qua-
lifizierungsmaßnahmen. Die Auswahl 
der Maßnahme erfolgt durch das 
Unternehmen in Absprache mit den 
ArbeitnehmerInnen. Die Beihilfe wird 
nur nach Vorlage eines Bildungspla-
nes gewährt, wenn die gewählte Qua-
lifizierungsmaßnahme als arbeits-
marktpolitisch sinnvoll einzustufen ist 
und das Begehren vor Beginn der 
Qualifizierungsmaßnahme(n) einge-
bracht wird. 
 
 
 
Wie viel? 
 
• Die Höhe der Förderung beträgt 

70% der Kursgebühren für Arbeit-
nehmerInnen ab 50 Jahre  

• Die Höhe der Förderung beträgt 
60% der Kursgebühren für 
- ArbeitnehmerInnen ab 45 bis 49 
Jahre 
- TeilnehmerInnen in Qualifizie-
rungsverbünden 
- Frauen, die als höchste abge-
schlossene Ausbildung eine Lehre 
oder eine mittlere Schule aufwei-
sen 
- WiedereinsteigerInnen  

• Die Höhe der Förderung beträgt 
66,7% der Kursgebühren für Ar-
beitnehmerInnen, die an Qualifzie-
rungsmaßnahmen im Rahmen der 
Sonderregelung Gesundheit- und 
Sozialwesen teilnehmen (75% bei 
Frauen ab 45 Jahre).  

Die Höhe der maximal anerkennbaren 
Kursgebühren beträgt EUR 10.000,- 
pro TeilnehmerIn und Begehren. Die 
Finanzierung erfolgt je zur Hälfte aus 
Mitteln des AMS und ESF. 
 

Wo? 
 
Die Zuständigkeit der Geschäftsstelle 
des Arbeitsmarktservice richtet sich 
nach der personaldisponierenden 
Stelle des Betriebes, in dem die zu 
fördernden ArbeitnehmerInnen be-
schäftigt sind. 
Die vollständige Begehrenseinbrin-
gung muss im Allgemeinen spätes-
tens 1 Woche vor Kursbeginn erfol-
gen. 
Bei dieser Förderung sind regional 
unterschiedliche Regelungen mög-
lich. Bitte wenden Sie sich an die 
AnsprechpartnerInnen in den jeweili-
gen Bundesländern. 
 
 
 
Bitte beachten Sie, 
 
• die Förderungskriterien können 

pro Bundesland geringfügig ab-
weichen, 

• die Qualifizierungsmaßnahme 
muss in den meisten Bundeslän-
dern mind. 16 Stunden (2 TTC Ta-
gesseminare) betragen. 

 
Quelle: Website des AMS Österreich per 
14. Juli 2011: 
http://www.ams.or.at/sfu/14094_18672.html 

Qualifizierungsförderung 
ESF 2011 
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